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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 
der Stadt Beelitz 

 
Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 
der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 286) in der 
gültigen Fassung hat die Stadtverordne-
tenversammlung Beelitz in ihrer Sitzung 
am 21.07.2020 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

Name der Stadt und Ortsteile  
 

(1) Die Stadt führt den Namen „Stadt 
Beelitz“. Sie hat die Rechtsstellung ei-
ner amtsfreien Stadt im Landkreis Pots-
dam-Mittelmark. 
 
(2) Sie besteht aus den Ortsteilen: 
Beelitz mit den bewohnten Gemeinde-
teilen Beelitz-Heilstätten und Schöne-
feld,  
Buchholz,  
Busendorf mit den bewohnten Gemein-
deteilen Kanin und Klaistow,  
Elsholz,  
Fichtenwalde,  
Reesdorf,  
Rieben,  
Salzbrunn mit dem bewohnten Gemein-
deteil Birkhorst,  
Schäpe,  
Schlunkendorf,  
Wittbrietzen und  
Zauchwitz mit dem bewohnten Gemein-
deteil Körzin.  
  

 
 

§ 2 
Wappen, Flagge und Dienstsiegel 

(1) Das Wappen der Stadt zeigt in Silber 
den roten brandenburgischen Adler mit 
goldenen Kleeblattstengeln auf den Sa-
xen, in den Fängen rechts einen Schlüs-
sel und links einen Halbmond in Gold, 
bekrönt von einer dreifach gezinnten 
grauen Mauerkrone.  
 
(2) Die Stadt Beelitz führt als Flagge die 
brandenburgischen Landesfarben, in der 
Mitte das Beelitzer Stadtwappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel der Stadt Beelitz 
zeigt das Wappen entsprechend Absatz 
1 ohne Mauerkrone, umgeben vom 
Schriftzug „STADT BEELITZ DER 
BÜRGERMEISTER * LANDKREIS 
POTSDAM-MITTELMARK“. Unter 
dieser Satzung gedruckt, beurkundet es 
seine Form. 
 

§ 3 
Förmliche Einwohnerbeteiligung;  

Beteiligung und Mitwirkung von Kin-
dern und Jugendlichen  

 
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 
BbgKVerf), Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) betei-
ligt die Stadt ihre betroffenen Einwoh-
ner in wichtigen Gemeindeangelegen-
heiten förmlich mit folgenden Mitteln:  

1. Einwohnerfragestunden der Stadt-
verordnetenversammlung,  

2. Einwohnerversammlungen,  
3. Einwohnerbefragungen, 
4. Einwohnerunterrichtung. 

 
(2) Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 
bis 4 genannten Formen der Einwohner-
beteiligung werden in einer Satzung 
über die Einzelheiten der förmlichen 

Einwohnerbeteiligung in der Stadt Bee-
litz näher geregelt.  
 

(3) Unmittelbar geltende Vorschriften 
des Landes- oder Bundesrechts, die die 
förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, 
bleiben unberührt.  
 
(4) Die in Absatz 1 genannten Formen 
sind auch für die Mitwirkung von Kin-
dern und Jugendlichen offen. Darüber 
hinaus beteiligt die Gemeinde Kinder 
und Jugendliche in folgenden Formen:  
1.  das aufsuchende direkte Gespräch,  
2.  durch offene Beteiligung in der Form 

1.  Umfragen und  
2.  Workshops  

3. projektbezogen durch situative Betei-
ligung in der Form  
1.  Umfragen und  
2.  Workshops. 

Die Gemeinde entscheidet unter Be-
rücksichtigung des betroffenen Perso-
nenkreises, des Beteiligungsgegenstan-
des und der mit der Beteiligung verfolg-
ten Ziele, welche der geschaffenen For-
men im Einzelfall zur Anwendung ge-
langt.  
 

§ 4 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
(1) Der Gleichstellungsbeauftragten ist 
Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen 
und Beschlüssen, die Auswirkungen auf 
die Gleichstellung von Frau und Mann 
haben, Stellung zu nehmen. Weicht ihre 
Auffassung von der des Hauptverwal-
tungsbeamten ab, hat sie das Recht, sich 
an die Stadtverordnetenversammlung 
oder ihre Ausschüsse zu wenden. 
 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte 
nimmt das Recht wahr, indem sie sich 
an den Vorsitzenden der Stadtverordne-
tenversammlung oder des Ausschusses 
wendet und den abweichenden Stand-
punkt schriftlich darlegt. Der Vorsitzen-
de unterrichtet die Stadtverordnetenver-
sammlung oder den Ausschuss hierüber 
in geeigneter Weise und kann der 
Gleichstellungsbeauftragten Gelegen-
heit geben, den abweichenden Stand-
punkt in einer der nächsten Sitzungen 
persönlich vorzutragen. 
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
durch die Stadtverordnetenversammlung 
auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbe-
amten durch Abstimmung zu benennen. 
 
(4) Soweit in dieser Satzung Funktionen 
mit einem geschlechtsspezifischen Be-
griff beschrieben werden, gilt die jewei-
lige Bezeichnung für das jeweils andere 
Geschlecht gleichermaßen. 

 
§ 5  

Zuständigkeiten der Stadtverordne-
tenversammlung  

 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung 
entscheidet über Geschäfte über Vermö-
gensgegenstände der Stadt, sofern der 
Wert 25.000 € nicht unterschreitet (§ 28 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 17 BbgKVerf). Bei 
Beträgen von 10.000 € bis 25.000 € 
entscheidet der Hauptausschuss (§ 50 
Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf), es sei denn, 
es handelt sich um ein Geschäft der lau-
fenden Verwaltung (§ 54 Abs. 1 Nr. 5 
BbgKVerf). 
 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung 
behält sich des Weiteren die Entschei-
dung 
a) über Anträge auf Stundung, Nieder-

schlagungen und Erlass von Geldfor-
derungen nach Anhörung des Bürger-
meisters bei folgenden Wertgrenzen 
vor: 

1. Stundung bei Beträgen über 5.000 
Euro und die Dauer von mehr als 
zwei Jahren, 

2. Niederschlagung (befristet oder 
unbefristet) bei Beträgen über 
5.000 Euro  

3. Erlass bei Beträgen über 5.000 
Euro 

b) über den Abschluss von Vergleichen, 
soweit der Streitwert den Betrag von 
25.000 Euro übersteigt. 

 
(3) Der Bürgermeister bzw. die zustän-
digen Amtsleiter berichten der Stadtver-
ordnetenversammlung in der, dem Ab-
schluss des Vergabeverfahrens folgen-
den, Sitzung über den Verlauf und das 
Ergebnis des Vergabeverfahrens, sofern 
es dem Wert 10.000 nicht unterschreitet.  

 
(4) Seinen geplanten Urlaub sowie 
mehrtägige Dienstreisen soll der Bür-
germeister dem Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung auf der 
Grundlage des § 61 (2) KVerf anzeigen. 

 
§ 6 

 Mitteilungspflicht von ausgeübtem 
Beruf oder anderer Tätigkeit (§ 31 

Abs. 3 BbgKVerf) 
 

(1) Stadtverordnete, sachkundige Ein-
wohner und Ortsbeiratsmitglieder teilen 
dem Vorsitzenden der Stadtverordneten-
versammlung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung be-
ziehungsweise im Falle einer Berufung 
als Ersatzperson nach Annahme der 
Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf 
sowie andere vergütete oder ehrenamtli-
che Tätigkeiten mit, soweit dies für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung 
sein kann. 
Anzugeben sind: 
1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des 
Arbeitgebers beziehungsweise Dienst-
herrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeüb-
ten Berufen ist der Schwerpunkt der 
Tätigkeit anzugeben. 

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, 
Aufsichtsrat oder einem gleichartigen 
Organ einer juristischen Person mit Sitz 
oder Tätigkeitsschwerpunkt in der Ge-
meinde. 

Jede Änderung der nach Absatz 1 ge-
machten Angaben ist dem Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung in-
nerhalb von vier Wochen nach ihrem 
Eintritt schriftlich mitzuteilen. Über die 
Veröffentlichung von ausgeübtem Beruf 
sowie anderer vergüteter oder ehrenamt-
licher Tätigkeiten entscheidet die Stadt-
verordnetenversammlung. 
 
(2) Das Weitere regelt die Geschäftsord-
nung der Stadtverordnetenversamm-
lung. 
 
(3) Aufwandsentschädigungen und Sit-
zungsgelder werden in einer Entschädi-
gungssatzung geregelt. 
 

§ 7 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 

BbgKVerf) 
 

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zung der Stadtverordnetenversammlung 
und der Ortsbeiräte werden nach § 12 
dieser Hauptsatzung öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
(2) Die Sitzungen der Stadtverordneten-
versammlung und ihrer Ausschüsse 
sowie der Ortsbeiräte sind öffentlich. 
Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, 
wenn überwiegende Belange des öffent-

lichen Wohls oder berechtigte Interes-
sen Einzelner es erfordern. Dies ist 
grundsätzlich bei folgenden Gruppen 
von Angelegenheiten der Fall: 
1. Personal- und Disziplinarangelegen-

heiten, 

2. Grundstücksgeschäfte und Vergaben, 

3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegen-
heiten Einzelner, 

4. Aushandlungen von Verträgen mit 
Dritten. 

 
§ 8 

Fachausschüsse 
 

(1) Die Stadtverordnetenversammlung 
bildet, löst auf oder ändert durch Be-
schluss freiwillige Ausschüsse zur Vor-
bereitung der Beschlüsse der Stadtver-
ordnetenversammlung und zur Kontrol-
le der Verwaltung. In den Beschlüssen 
werden auch Zahl der Ausschussmit-
glieder, Zahl der sachkundigen Einwoh-
ner und Wirkungskreis sowie bei zeit-
weiligen Ausschüssen auch voraussicht-
liche Dauer der Ausschussarbeit festge-
legt. 
 
(2) Der Bürgermeister trägt dafür Sorge, 
dass die Verwaltung den Ausschüssen 
für die gegen seitige Information und 
als Hilfe für das Protokoll zur Verfü-
gung steht. 
 
(3) Für die Ausschusssitzungen gilt § 7 
Abs. 1 bis 2 entsprechend. 
 

§ 9 
Stadtbedienstete 

 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung 
entscheidet auf Vorschlag des Bürger-
meisters über das Ergebnis des Bewer-
berauswahlverfahrens bei der Begrün-
dung eines Beamtenverhältnisses ab der 
Besoldungsgruppe A 12 sowie über die 
Einstellung und Entlassung von Arbeit-
nehmern ab der Entgeltgruppe E 12. 
 
(2) Dies gilt entsprechend für die Ent-
scheidung über die Beförderung ab der 
Besoldungsgruppe A 12 bzw. Höher-
gruppierungen ab der Entgeltgruppe E 
12. 
 

§ 10 
Ortsteile 

 
(1) In jedem der zwölf Ortsteile wird 
nach den Vorschriften des Brandenbur-
gischen Kommunalwahlgesetzes ein 
Ortsbeirat gewählt. Die Ortsbeiräte be-
stehen in Buchholz, Busendorf, Elsholz, 
Reesdorf, Rieben, Salzbrunn, Schäpe, 
Schlunkendorf, Wittbrietzen und Zauch-
witz  jeweils aus drei, in Fichtenwalde 
aus fünf und in Beelitz aus neun Mit-

(Fortsetzung von Seite 1) 

(Fortsetzung auf Seite 3) 
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gliedern .Die Ortsbeiräte wählen aus ih-
rer Mitte jeweils den Ortsvorsteher. 
 
(2) Für die Aufhebung eines Ortsteils mit 
Ortsteilvertretung wird ein Bürgerent-
scheid durchgeführt. 

 
§ 11 

Petitionsrecht 
 

(1) Der Hauptausschuss nimmt alle an 
die Stadtverordnetenversammlung ge-
richteten Petitionen gemäß § 16 BbgK-
Verf zur Kenntnis, berät darüber und 
leitet diese mit einer Empfehlung an die 
Stadtverordnetenversammlung weiter. 
Der Bürgermeister hat einen Vorschlag 
zu unterbreiten, wie zu der Petition Stel-
lung genommen werden könnte. 
 
(2) Ist der Petent in der Sitzung des 
Hauptausschusses anwesend, kann der 
Hauptausschuss die Unterbrechung der 
Sitzung beschließen, um den Petenten 
Gelegenheit zu geben, sich mündlich zu 
äußern. 
 
(3) Dem Petenten ist innerhalb von vier 
Wochen eine schriftliche Antwort auf die 
Petition zu übermitteln. Findet zwischen 
dem Eingang der Petition und dem Frist-
ablauf keine Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung statt, ist dem Petenten 
ein Zwischenbescheid zu übersenden. 
 

§ 12 
Bekanntmachungen 

 
(1) Bekanntmachungen erfolgen durch 
den Bürgermeister der Stadt Beelitz. 
 
(2) Soweit keine abweichenden gesetzli-
chen Vorschriften bestehen, erfolgen 
öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, 
die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, durch Veröffentlichung des 
vollen Wortlauts im "Amtsblatt für die 
Stadt Beelitz". Dies umfasst auch durch 
Rechtsvorschrift vorgeschriebene ortsüb-
liche Bekanntmachungen. Satzungen und 
sonstige ortsrechtliche Vorschriften sind 
mit ihrem vollen Wortlaut und, soweit 
erforderlich, mit Hinweis auf eine auf-
sichtsbehördliche Genehmigung unter 
Angabe der genehmigenden Behörde und 
des Genehmigungsdatums bekannt zu 
machen. 
 
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen 
Bestandteil einer Satzung oder eines 
sonstigen Schriftstückes, so kann die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile 
in der Form des Absatzes 2 dadurch er-
setzt werden, dass sie zu jedermanns Ein-
sicht während der öffentlichen Sprechzei-
ten ausgelegt werden 
(Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbe-
kanntmachung wird vom Bürgermeister 
angeordnet. Die Anordnung muss die 
genauen Angaben über Ort und Dauer 

der Auslegung enthalten und ist zusam-
men mit der Satzung nach Absatz 2 zu 
veröffentlichen. Die Dauer der Ausle-
gung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende 
der Auslegung sind aktenkundig zu ma-
chen. 
 

(4) Abweichend von Absatz 2 werden 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzun-
gen der Stadtverordnetenversammlung 
und ihrer Ausschüsse durch Aushang im 
Bekanntmachungskasten der Stadt Bee-
litz, im Ortsteil Beelitz am Rathaus Berli-
ner Str. 202/Ecke Kirchplatz, zehn volle 
Tage vor dem Sitzungstermin öffentlich 
bekannt gemacht. Die Abnahme darf 
frühestens am Tag nach der Sitzung er-
folgen. Über den Vollzug der Bekannt-
machung ist ein Nachweis zu den Akten 
zu nehmen. Bei verkürzter Ladungsfrist 
erfolgt der Aushang an dem Tage, an 
dem die Ladung zur Post gegeben oder 
auf andere Weise an die Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung bezie-
hungsweise der Ausschüsse übermittelt 
wurde. 
 
(5) Abweichend von Absatz 2 werden 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzun-
gen der Ortsbeiräte durch Aushang in den 
im Absatz 6 genannten Bekanntma-
chungskästen im jeweiligen Ortsteil zehn 
volle Tage vor dem Sitzungstermin öf-
fentlich bekannt gemacht. Die Abnahme 
darf frühestens am Tage nach der Sitzung 
erfolgen. Über den Vollzug der Bekannt-
machung ist ein Nachweis zu den Akten 
zu nehmen. Bei verkürzter Ladungsfrist 
erfolgt der Aushang an dem Tage, an 
dem die Ladung zur Post gegeben oder 
auf andere Weise an die Mitglieder des 
Ortsbeirates übermittelt wurde. 
 
(6) Die Bekanntmachungskästen der 
Stadt Beelitz befinden sich: 

1. im Ortsteil Beelitz, am Rathaus, Ber-
liner Straße 202, Ecke Kirchplatz; 

2. im Ortsteil Beelitz, Karl-Marx-Straße 
4, an der Bushaltestelle; 

3. im Ortsteil Beelitz, im bewohnten 
Gemeindeteil Beelitz-Heilstätten, 
Straße nach Fichtenwalde, an der 
Bushaltestelle Ecke Eschenweg; 

4. im Ortsteil Beelitz, im bewohnten 
Gemeindeteil Schönefeld, Schönefel-
der Dorfstraße 20, an der Bushalte-
stelle; 

5. im Ortsteil Buchholz, Bahnhofsstraße 
88, an der Einfriedungsmauer; 

6. im Ortsteil Busendorf, in Busendorf, 
Rädeler Weg, am Dorfgemein-
schaftshaus; 

7. im Ortsteil Busendorf, im bewohnten 
Gemeindeteil Kanin, Klaistower 
Chaussee, am Feuerwehrgerätehaus; 

8. im Ortsteil Busendorf, im bewohnten 
Gemeindeteil Klaistow, Glindower 
Straße, an der Bushaltestelle Höhe 
Haus-Nr. 4; 

9. im Ortsteil Elsholz, Elsholzer Dorf-
straße 52; 

10. im Ortsteil Fichtenwalde, Am Markt 
1a, Hans-Grade-Haus; 

11. im Ortsteil Reesdorf, Reesdorfer 
Dorfstraße 32 vor dem Dorfgemein-
schaftshaus; 

12. im Ortsteil Rieben, Riebener Dorf-
straße 6, an der Bushaltestelle; 

13. im Ortsteil Salzbrunn, in Salzbrunn, 
Am Salzbrunnen, neben der Bushal-
testelle in Höhe Haus-Nr. 25; 

14. im Ortsteil Salzbrunn, im bewohnten 
Gemeindeteil Birkhorst, Birkhorst, in 
Höhe Haus-Nr. 15, an der Bushalte-
stelle; 

15. im Ortsteil Schäpe, Schäpe Nr. 7, am 
Dorfgemeinschaftshaus; 

16. im Ortsteil Schlunkendorf, Schlun-
kendorfer Dorfstraße, am Friedhof; 

17. im Ortsteil Schlunkendorf/Kietz, 
Kietz 38; 

18. im Ortsteil Schlunkendorf/Siedlung, 
Siedlung 12 A; 

19. im Ortsteil Wittbrietzen, Wittbrietze-
ner Dorfplatz 7; 

20. im Ortsteil Zauchwitz, in Zauchwitz, 
Zauchwitzer Dorfstraße/Ecke Lu-
ckenwalder Straße und 

21. im Ortsteil Zauchwitz, im bewohnten 
Gemeindeteil Körzin, Körzin Nr. 16. 

 
§ 13 

Information der Öffentlichkeit 
 

Die Einwohner der Stadt Beelitz und die 
Allgemeinheit sollen rechtzeitig und um-
fassend über die Arbeit der Stadtverord-
netenversammlung und ihrer Ausschüsse 
unterrichtet werden. Zu diesem Zweck 
wird die Öffentlichkeit zeitgleich mit der 
Bekanntmachung gemäß § 12 Abs. 4 
durch Aushang in den im § 12 Abs. 6 
genannten Bekanntmachungskästen über 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzun-
gen der Stadtverordnetenversammlung 
und ihrer Ausschüsse informiert. 

 
§ 14 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsat-
zung vom 16.02.2009, zuletzt geändert  
03.09.2019, außer Kraft. 
 
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser 
Hauptsatzung nichtig oder unwirksam 
sein, soll dies die Wirksamkeit der übri-
gen Regelungen nicht berühren. 
 
Beelitz, den 22. Juli 2020 
 
Bernhard Knuth  (Siegel) 
Bürgermeister 
 

(Fortsetzung von Seite 2) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Beschlüsse der 9. Stadtverordneten-

versammlung am 08.12.2020 
 
1. Öffentlicher Teil 

 
1.01. Bestätigung der Tagesordnung 
des öffentlichen Teils der 9. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung 
Beschluss 106/9/20: Die Tagesord-
nung des öffentlichen Teils der 9. Sit-
zung der Stadtverordnetenversamm-
lung wird ohne Änderungen bestätigt. 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.02. Bestätigung der Niederschrift 
des öffentlichen Teils der 8. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung 
Beschluss 107/9/20: 
Die Niederschrift des öffentlichen 
Teils der 8. Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung wird mit der Än-
derung von Herrn Dr. Köhn bestätigt. 
Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
1.03. Beschluss über die Abwei-
chungen von kommunalverfas-
sungsrechtlichen Vorschriften ge-
mäß §§ 5-9 BbgKomNotV 
Beschluss 108/9/20: 
Die Stadtverordnetenversammlung 
Beelitz beschließt, dass die Sitzungen 
der Stadtverordnetenversammlungen, 
ihrer Ausschüsse und der Ortsbeiräte 
als Präsenzsitzung gemäß § 5 BbgK-
omNotV, auch in der Möglichkeit 
einer Sitzung unter freien Himmel, als 
Videositzung gemäß § 6 BbgKom-
NotV und als Audiositzung gemäß § 7 
BbgKomNotV durchgeführt werden 
können. Sie können Beschlüsse über 
Beratungsgegenstände, welche in dem 
Verfahren nach den §§ 5 bis 7 behan-
delt wurden oder bei denen im Rah-
men einer Sitzung auf eine Vorbera-
tung verzichtet wurde, auch im 
schriftlichen Umlaufverfahren (§ 8 
BbgKomNotV) fassen.  
Bei Präsenzsitzungen nach § 5 ist 
Presse, Rundfunk und ähnlichen Me-
dien der Zugang zum Sitzungsort zu 
gewährleisten. Zusätzlich kann für die 
allgemeine Öffentlichkeit mindestens 
eine Tonübertragung in öffentlich zu-
gänglichen Räumlichkeiten erfolgen. 
Bei Audiositzungen nach § 7 wird 
gewährleistet, dass Presse, Rundfunk 
und ähnliche Medien und die interes-
sierte Öffentlichkeit in öffentlich zu-
gänglichen Räumlichkeiten die Sit-
zung zeitgleich verfolgen können. 
Beschlüsse, die im Umlaufverfahren 
gefasst wurden, sind in ortsüblicher 
Weise der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen. § 39 Absatz 3 der Kom-
munalverfassung des Landes Bran-
denburg gilt entsprechend. Hierbei ist 
festzuhalten, wie jedes Mitglied der 
Gemeindevertretung oder des Haupt-
ausschusses abgestimmt hat. 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.04. Bebauungsplan 
„Wohnquartier Beelitz-Heilstätten - 
Teilbereich 1“ - erneuter Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss 
Beschluss 109/9/20: 
1.  Die Stadtverordnetenversammlung 

hebt den in ihrer öffentlichen Sit-
zung am 12.05.2020 gefassten Sat-
zungsbeschluss zum Bebauungs-
plan „Wohnquartier Beelitz-
Heilstätten – Teilbereich 1“, Stadt 
Beelitz, GT Beelitz-Heilstätten, 
bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und textlichen Festsetzun-
gen (Teil B) auf; Beschluss-Nr. 
68/6/20. 

2.  Die Aufhebung des Satzungsbe-
schlusses ist ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
Beschluss 110/9/20: 
Die Auswertungen und Abwägungs-
vorschläge zu den Stellungnahmen der 
Beteiligungen nach §§ 3 und 4 BauGB 
zum geänderten Entwurf des Bebau-
ungsplans „Wohnquartier Beelitz-
Heilstätten – Teilbereich 1“, Stand 
September 2020 sowie zum erneut 
geänderten Entwurf des Bebauungs-
plans mit Stand November 2020 wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Ab-
wägungen werden beschlossen. 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
Beschluss 111/9/20: 
1. Dem Abschluss der Ergänzungs-

vereinbarung zum Städtebaulichen 
Vertrags zum Bebauungsplan 
„Wohnquartier Beelitz-Heilstätten 
– Teilbereich 1“, Stadt Beelitz, GT 
Beelitz-Heilstätten zwischen der 
Stadt Beelitz und dem Vorhaben-
träger Refugium Beelitz Quadrant 
C Grundstücksgesellschaft mbH in 
der Fassung des Entwurfs vom 
13.11.2020 wird zugestimmt. Zur 
Beschlussfassung am 08.12.2020 
wird eine beurkundete Fassung 
vorgelegt. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt den Bebauungsplan 
Wohnquartier Beelitz-Heilstätten – 
Teilbereich 1“, Stadt Beelitz, GT 
Beelitz-Heilstätten, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und 

textlichen Festsetzungen (Teil B), 
Stand November 2020, gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung. Die 
Begründung mit integriertem Um-
weltbericht zum Bebauungsplan 
wird gebilligt. 

3. Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 
Abs. 2 BauGB der höheren Ver-
waltungsbehörde zur Genehmi-
gung einzureichen.  

4. Satzungsbeschluss und Genehmi-
gung sind ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.05. Bebauungsplan 
„Großflächiger Einzelhandel Treb-
biner Straße Süd“ - Abwägungs- 
und Satzungsbeschluss 
Beschluss 112/9/20: 
Die Auswertung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
und 2 BauGB und der Nachbarge-
meinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB so-
wie der Stellungnahmen der Öffent-
lichkeit im Rahmen der Beteiligung 
nach § 3 Abs. 1und 2 BauGB werden 
zur Kenntnis genommen. Die Abwä-
gungen werden beschlossen. 
Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
Beschluss 113/9/20: 
1. Dem Abschluss des städtebauli-

chen Vertrags zum Bebauungsplan 
„Großflächiger Einzelhandel – 
Trebbiner Straße Süd“ zwischen 
der Stadt Beelitz und dem Vorha-
benträger BT Fonds Beelitz GmbH 
in der Fassung des Entwurfs vom 
12.11.2020 wird zugestimmt. Zur 
Beschlussfassung am 08.12.2020 
wird eine überarbeitete, verbindli-
che Fassung vorgelegt. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt den Bebauungsplan 
„Großflächiger Einzelhandel – 
Trebbiner Straße Süd“ Stadt Bee-
litz, OT Beelitz, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und textli-
chen Festsetzungen (Teil B) gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. 
Die Begründung mit integriertem 
Umweltbericht zum Bebauungs-
plan wird gebilligt. 

3. Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 
Abs. 2 BauGB der höheren Ver-
waltungsbehörde zur Genehmi-
gung einzureichen.  

4. Satzungsbeschluss und Genehmi-
gung sind ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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1.06. Bebauungsplan „Brücker 
Straße“ - Abwägungs- und Sat-
zungsbeschluss 
Beschluss 114/9/20: 
Auswertung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB und der Nachbargemeinden 
gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie der 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit im 
Rahmen der Beteiligung nach § 3 
Abs. 2 BauGB werden zur Kenntnis 
genommen. Die Abwägungen werden 
beschlossen. 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
Beschluss 115/9/20: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung 

beschließt den Bebauungsplan 
„Brücker Straße“ Stadt Beelitz, OT 
Beelitz, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und textlichen 
Festsetzungen (Teil B) gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung. Die 
Begründung zum Bebauungsplan 
wird gebilligt. 

2. Der Bebauungsplan ist gemäß § 10 
Abs. 2 BauGB der höheren Ver-
waltungsbehörde zur Genehmi-
gung einzureichen.  

3. Satzungsbeschluss und Genehmi-
gung sind ortsüblich bekannt zu 
machen. 

Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.07. Bebauungsplan 
„Reisemobilstellplatz Trebbiner 
Straße“ - Aufstellungsbeschluss 
(Änderung des Geltungsbereichs) 
und Abwägungsbeschluss 
Beschluss 116/9/20: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung 

beschließt gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Reisemobilstellplatz 
Trebbiner Straße“. Der Aufstel-
lungsbeschluss gilt rückwirkend 
zum 30.09.2020. 

2. Das Plangebiet befindet sich öst-
lich der Altstadt, südlich der Treb-
biner Straße. Der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst die Flurstücke 207, 455, 
457, 459, 520 (tlw.), 522 und 635 
der Flur 16 der Gemarkung Bee-
litz. Das Plangebiet besitzt eine 
Größe von ca. 41.425 m². 

3. Ziel und Zweck des Bebauungs-
plans ist es die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errich-
tung des zentralen Kfz-Parkplatzes 
für die Landesgartenschau 2022 
und für die nachfolgende Nutzung 

einer Teilfläche als Reisemobil-
stellplatz und Veranstaltungspark-
platz zu schaffen.  

4. Der Aufstellungsbeschluss über 
den Bebauungsplan 
„Reisemobilstellplatz - Trebbiner 
Straße“, Stadt Beelitz ist ortsüblich 
bekannt zu machen. 

 
Beschluss 117/9/20: 
Die Auswertung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 BauGB 
und der Nachbargemeinden gem. § 2 
Abs. 2 BauGB sowie der Stellungnah-
men der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Beteiligung nach § 3 BauGB wer-
den zur Kenntnis genommen. Die Ab-
wägungen werden beschlossen. 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.08. Ergänzungssatzung 
„Schlunkendorfer Straße“ - Abwä-
gungs- und Satzungsbeschluss 
Beschluss 118/9/20: 
Auswertung der Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach §4 Abs.2 
BauGB und der Nachbargemeinden 
gem. § 2 Abs. 2 BauGB sowie der 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit im 
Rahmen der Beteiligung nach § 3 
Abs. 2 BauGB werden zur Kenntnis 
genommen. Die Abwägungen werden 
beschlossen. 
Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
Beschluss 119/9/20: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung 

beschließt die Satzung über die 
Ergänzung des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles nach § 34 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 
(Ergänzungssatzung 
„Schlunkendorfer Straße“, Stadt 
Beelitz, OT Beelitz), bestehend aus 
der Planzeichnung mit zeichneri-
schen und textlichen Festsetzungen 
und der Begründung in der Fas-
sung vom November 2020. Die 
Begründung mit landschaftsplane-
rischem Fachbeitrag wird gebilligt. 

2. Der Satzungsbeschluss ist ortsüb-
lich bekannt zu machen. 

Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
1.09. Bebauungsplan „Kähnsdorfer 
Weg“ - Aufstellungsbeschluss 
Beschluss 120/9/20: 
1. Die Stadtverordnetenversammlung 

beschließt gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Kähnsdorfer Weg“ der 
Stadt Beelitz, OT Beelitz. 

2. Das Plangebiet befindet sich im 
Norden der Stadt Beelitz, östlich 
des Spargelhofs „Nieplitztal“ am 
Kähnsdorfer Weg. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungs-
plans umfasst das Flurstück 221 
der Flur 5 der Gemarkung Beelitz. 
Das Plangebiet besitzt eine Größe 
von 3.011 m². 

3. Ziel und Zweck des Bebauungs-
plans ist es die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errich-
tung von zwei Einfamilienhäusern 
zu schaffen. 

4. Der Aufstellungsbeschluss über 
den Bebauungsplan „Kähnsdorfer 
Weg“, Stadt Beelitz ist ortsüblich 
bekannt zu machen. 

Abstimmung: mehrheitlich beschlos-
sen. 
 
1.10. Bestimmung der Vertreter für 
den Beirat der LAGA gGmbH 
Beschluss 121/9/20: 
Der Beirat der LAGA gGmbH besteht 
aus 11 Mitgliedern, einem Vertreter 
des Vereins zur Förderung von Lan-
desgartenschauen Land Brandenburg, 
einem Vertreter der Tourismus Mar-
keting Brandenburg GmbH, einem 
Vertreter des Vereins Beelitzer Spar-
gel e.V., einem Vertreter des Natur-
park Nuthe-Nieplitz, einem Vertreter 
des Landkreises Potsdam-Mittelmark 
und 6 weiteren von der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Beelitz zu 
bestellenden Mitgliedern. Die von der 
Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz zu bestellenden Mitglie-
der werden gemäß § 41 BbgKVerf für 
die Dauer der Wahlperiode aus der 
Mitte der Stadtverordnetenversamm-
lung bestimmt. (§ 7 Abs. 1 Gesell-
schaftsvertrag der LAGA Beelitz 
gGmbH) 
Es werden folgende Vertreter in den 
Beirat der LAGA gGmbH entsandt:  
1. Jacqueline. Borrmann (UKB/

CDU) 
2. Michaela Loth (UKB/CDU) 
3. Karin Höpfner (UKB/CDU) 
4. Dr. Tilo Köhn (GfB/SPD) | Stellv. 

Dr. Winfried Ludwig 
5. Jens Albrecht (B90/Die Grünen/

FDP) | Stellv. Dr. Elke Seidel 
6. Heike Buttgereit (Juso/Linke) 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.11. Mitgliedschaft im Förderver-
ein Seddiner See 
Beschluss 122/9/20: 
Die Stadt Beelitz wird Mitglied im 
Förderverein Seddiner See.  
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 

(Fortsetzung von Seite 4) 

(Fortsetzung auf Seite 6) 
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1.12. Gemeinsamer Antrag der 
Fraktionen UKB/CDU, Die Linke/
Juso und GfB/SPD: Grundsatzbe-
schluss zur fraktionsübergreifenden 
Positionierung zu den beschlossenen 
Projekten im Zusammenhang mit 
der LAGA 2022 
Beschluss 123/9/20: 
Wie uns der Bürgermeister Herr 
Knuth mitteilte, wurde durch den 
Stadtverordneten Hartwig Franken-
häuser (FDP) beim zuständigen Bun-
desministerium des Innern für Bau 
und Heimat angezeigt, dass es bei den 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der LAGA 2022 in Beelitz, insbeson-
dere den Teilmaßnahmen zum Was-
serturmpark, zu unrechtmäßiger För-
dermittelvergabe und -veruntreuung 
sowie Steuergeldverschwendungen 
gekommen ist. Aus diesem Grund 
erfolgt nun eine Sonderprüfung der im 
Rahmen der LAGA 2022 umzusetzen-
den Maßnahmen, insbesondere dem 
Wasserturmpark. 
In diesem Zusammenhang halten wir 
eine nochmalige Positionierung zu 
dem Grundsatzbeschluss zur Ausrich-
tung der LAGA 2022 in Beelitz 
368/37/19.als notwendig.  
Die benannten Fraktionen stehen wei-
terhin ausdrücklich und vollumfäng-

lich hinter dem seinerzeit mit großer 
Mehrheit gefassten Beschluss und 
allen in diesem Zusammenhang ste-
henden Maßnahmen, die eine durch-
weg positive Wirkung für die Stadt 
Beelitz und über die Stadt- und Lan-
desgrenzen hinaus mit sich bringen.  
Wir distanzieren uns von der getätig-
ten Anzeige und fordern nach Ab-
schluss aller Prüfungen eine öffentli-
che Stellungnahme des Stadtverordne-
ten Hartwig Frankenhäuser (FDP) zu 
den von ihm bei den o.g. Behörden 
vorgetragenen Anschuldigungen so-
wie eine ausführliche Darstellung des 
Sachverhaltes durch die Verwaltung. 
Namentliche Abstimmung: 
Albrecht, Jens (Grüne/FDP)  ja 
Borrmann, J.. (UKB/CDU)  ja 
Drewicke, Thomas (UKB/CDU)  ja 
Güldner, Bernd (UKB/CDU)  ja 
Haase, Sandra (UKB/CDU)  ja 
Höpfner, Karin (UKB/CDU)  ja 
Jakobs, Jürgen (UKB/CDU)  ja 
Kasten, Burkhard (GfB/SPD)  ja 
Köhn, Dr. Tilo (GfB/SPD)  ja 
Kneller, Astrid (UKB/CDU)  ja 
Knuth, Bernhard (BM)  ja 
Koppenhagen, P. (LINKE/Juso) ja 
Krause, Irene (Grüne/FDP)  ja 
Loth, Michaela (UKB/CDU) ja 
Ludwig, Dr. Winfried (GfB/SPD) ja 
Meer, Pascal (UKB/CDU) ja 
Müller, Dr. H.-J. (GfB/SPD) ja 

Rimböck, Petra (GfB/SPD) ja 
Seidel, Dr. Elke (Grüne/FDP) ja 
Spahn, Dorina (LINKE/Juso) ja 
Spahn, Simone (UKB/CDU) ja 
 
1.13. Gemeinsamer Antrag der 
Fraktionen UKB/CDU, GfB/SPD, 
Grüne/FDP: Straßenbenennung im 
Wohnquartier Beelitz-Heilstätten 
Beschluss 124/9/20: 
Die SVV beschließt die Benennung 
von Straßennamen in Beelitz Heilstät-
ten entsprechend der anliegenden Vor-
lage.  
Die Verwaltung wird beauftragt zu 
prüfen, ob gesetzliche Regelungen im 
Land Brandenburg der Benennung der 
vorgesehenen Straßen 5a, 7,8 und 20 
mit den genannten Persönlichkeiten 
der Geschichte entgegenstehen.  
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
 
1.14. Satzung über die Erhebung 
einer Zweitwohnungssteuer 
Beschluss 125/9/20: 
Die Stadtverordnetenversammlung 
beschließt anliegende Satzung über 
die Erhebung einer Zweitwohnungs-
steuer (Zweitwohnungssteuersatzung). 
Abstimmung: einstimmig beschlos-
sen. 
Claudia Uschner 
SG Sitzungsdienst 

(Fortsetzung von Seite 5) 

Publizistische Grundsätze 
der Beelitzer Nachrichten 

 
Nach dem Brandenburgischen Landes-
pressegesetz (BpgPG) § 4 (1) ist jede 
Zeitung verpflichtet, »die vom Verleger 
beziehungsweise Herausgeber schrift-
lich aufgestellten publizistischen 
Grundsätze ... regelmäßig, mindestens 
einmal jährlich, zu veröffentlichen«.  
 
1. Ziel der publizistischen Tätigkeit 

der „Beelitzer Nachrichten“ ist vor 
allem die Information der Leser 
über Veranstaltungen, Veranstal-
tungstermine, das gesellschaftliche 
Leben in Vereinen, Vertretungen 
und öffentlichen Einrichtungen. 

 
2. Ziel der publizistischen Tätigkeit 

der „Beelitzer Nachrichten“ ist 
auch, aktiv an der Meinungs- und 
Willensbildung der Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt Beelitz mitzu-
wirken und deren aktive und demo-
kratische Mitwirkung am gesell-
schaftlichen Leben der Stadt zu 
fördern.. 

 
3. Ziel der publizistischen Tätigkeit 

der „Beelitzer Nachrichten“ ist auch 

die Veröffentlichung von Sichtwei-
sen der lokalen Wahlvorschlagsträ-
ger, der kommunalen Vertretungen 
oder deren Mitglieder, sofern sie 
der unmittelbaren Meinungsbildung 
zu lokalen Entwicklungen und Er-
eignissen dienen.  

 
4. Zum inhaltlichen Spektrum der 

»Beelitzer Nachrichten« gehören 
auch Beiträge zur Umwelt, zur Ge-
schichte und Kultur mit lokalem 
Bezug. 

 
5. Beiträge sollten auf das unbedingt 

notwendige Maß beschränkt sein. 
Sie dürfen nur in Ausnahmefällen 
den Umfang einer halben DIN A 4-
Seite überschreiten. 

 
6. Über die Veröffentlichung eines 

Beitrags entscheidet der Herausge-
ber entsprechend der publizisti-
schen Grundsätze und des Presse-
kodex. Jeder zu veröffentlichende 
Beitrag ist namentlich zu kenn-
zeichnen. Die Beiträge werden un-
bearbeitet, aber gegebenenfalls 
sinnwahrend gekürzt, und ohne 
Kommentar veröffentlicht. Grenzen 
werden allein vom zur Verfügung 

stehenden Platz gesetzt. Keinen 
Raum in den »Beelitzer Nachrich-
ten« haben rassistische, faschisti-
sche und gewaltverherrlichende 
Äußerungen, aber auch persönliche 
Angriffe und Beleidigungen.  

 
7. Im Rahmen der Vorbereitung von 

Kommunalwahlen wird den Wahl-
vorschlagsträgern ein angemessener 
Raum zur Vorstellung von Kandi-
daten und programmatischen Zielen 
eingeräumt. Der Raum ist von den 
Wahlvorschlagsträgern selbst zu 
gestalten. 

 
8. Jede Einflussnahme, jeder Druck 

seitens einzelner Personen, politi-
scher Parteien, ökonomisch, religiös 
oder ideologisch orientierter Grup-
pen wird zurückgewiesen. 

 
Beelitz, den 12. Januar 2021 
 
Stadt Beelitz als Herausgeber,  
vertreten durch den Bürgermeister 
 
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Genehmigung der Satzung des 
Bebauungsplans  

„Wohnquartier Beelitz-
Heilstätten – Teilbereich 1“, 

Stadt Beelitz, GT Beelitz-
Heilstätten  

 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 08.12.2020 den Bebauungs-
plan „Wohnquartier Beelitz-Heilstätten 
– Teilbereich 1“ der Stadt Beelitz, GT 
Beelitz-Heilstätten als Satzung be-
schlossen. 
 
Ziele und Inhalte der Planung 
Der Bebauungsplan "Wohnquartier Be-
elitz-Heilstätten – Teilbereich 1" dient 
der Wiedernutzung des Standorts und 
der Steuerung einer geordneten städte-
baulichen Entwicklung. Anlass ist die 
beabsichtigte Entwicklung des Plange-
biets zu einem neuen Wohnquartier. Mit 
dem Bebauungsplan soll dem steigen-
den Wohnungsbedarf im Berliner und 
Potsdamer Umland Rechnung getragen 
und die Wohnraumversorgung entspre-
chend den Zielen des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzepts der Stadt Beelitz 
verbessert werden. 
 
Der Bebauungsplan beinhaltet Wohnge-
biete für die Errichtung von Einfamilien
-, Doppel- und Reihenhäusern sowie für 
Geschosswohnungsbau. Zur Versor-
gung des Gebietes werden zentrale 
Grundstücke im zukünftigen Quartier 
für den Einzelhandel und für Gemeinbe-
darfseinrichtungen vorgehalten und 
planungsrechtlich ausgewiesen. Die 
Bestandsgebäude im Plangebiet sollen 
überwiegend Nutzungen aus dem Berei-
chen Gewerbe, Dienstleistungen, For-
schung und Entwicklung zugeführt wer-
den und damit eine langfristig tragfähi-
ge Nutzung der Baudenkmale ermögli-
chen. 
 
Auf der Grundlage des Beschlusses der 
Stadtverordnetenversammlung Beelitz 
vom 08.12.2020 erfolgte die Genehmi-

gung des Landratsamtes Potsdam-
Mittelmark mit Bescheid vom 
28.12.2020, Az. 10/20. 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit bekannt gemacht. Die Satzung 
des Bebauungsplans "Wohnquartier 
Beelitz-Heilstätten – Teilbereich 1" der 
Stadt Beelitz, GT Beelitz-Heilstätten 
tritt mit dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für die Stadt Beelitz in Kraft.  
 
Hinweise: 
Der Bebauungsplan mit Begründung 
sowie einer zusammenfassende Erklä-
rung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung in dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden und aus welchen Grün-
den der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, wird in der Stadtverwal-
tung Beelitz, Bauamt, Berliner Str. 202, 
14547 Beelitz während der Dienststun-
den zur Einsicht bereitgehalten. Über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft 
erteilt.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass Ent-
schädigungsberechtigte nach § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB Ent-
schädigung verlangen können, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Ver-

mögensnachteile in Folge der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes eingetreten 
sind. Sie können die Fälligkeit des An-
spruchs durch einen bei dem Entschädi-
gungspflichtigen zu stellenden schriftli-
chen Antrag auf Entschädigungsleistung 
herbeiführen. Nach § 44 Abs. 4 BauGB 
erlischt der Entschädigungsanspruch, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.  
 
Gemäß § 215 BauGB wird hiermit da-
rauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine Verletzung der 
in § 214 Abs. 2 BauGB zu berücksichti-
genden Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans oder ein Mangel des Ab-
wägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB unbeachtlich sind, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung von Rechtsvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung be-
gründen soll, ist darzulegen. 
 
gez. Bernhard Knuth 
Bürgermeister  

Lage 
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Hinweis zur Bekanntmachung der 
Zweiten Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung des Zweckverban-
des Digitale Kommunen Branden-
burg   
Das Ministerium des Innern und für 
Kommunales des Landes Brandenburg 
hat die von ihm mit Bescheid vom 02. 
Dezember 2020 kommunalaufsichtlich 
genehmigte Zweite Satzung zur Ände-
rung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes Digitale Kommunen Bran-
denburg am 23. Dezember 2020 im 
Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nr. 
51, Seite 1339, öffentlich bekannt ge-
macht. (Hinweis im Sinne des § 14 Ab-
satz 1 Satz 4 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Bran-
denburg (GKGBbg).  
Die Zweite Satzung zur Änderung der 
Verbandssatzung des Zweckverbandes 
ist am 24. Dezember 2020 in Kraft ge-
treten. Die Zweite Satzung zur Ände-
rung der Verbandssatzung hat folgenden 
Wortlaut, der hier deklaratorisch wie-
dergegeben wird: 
 
 

„Zweite Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Digitale  
Kommunen Brandenburg 

 
Bekanntmachung des Ministeriums des 

Innern und für Kommunales 
Gesch.Z.: 33-347-21 

Vom 02. Dezember 2020 
 

I. Genehmigung 
 

Gemäß § 41 Absatz 3 Nummer 4 des 
Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKGBbg) genehmige ich als zuständi-
ge Rechtsaufsichtsbehörde nach § 42 
Absatz 5 Satz 1 GKGBbg den mit der 
mir vorgelegten Zweiten Änderungssat-
zung zur Verbandssatzung des Zweck-
verbandes Digitale Kommunen Bran-
denburg erfolgenden Beitritt des Amtes 
Amt Biesenthal-Barnim, der Gemeinde 
Michendorf, der Gemeinde Schorfheide, 
der Gemeinde Zeuthen, der Landes-
hauptstadt Potsdam, der Stadt Beelitz, 
der Stadt Bernau bei Berlin und der 

Stadt Kremmen zum Zweckverband 
Digitale Kommunen Brandenburg. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
bei dem Verwaltungsgericht Cottbus 
erhoben werden. 
Im Auftrag 
Stevener 
 

II. 
Die Satzung hat folgenden Wortlaut: 
 

Zweite Satzung zur Änderung 
der Verbandssatzung des Zweckver-

bandes 
Digitale Kommunen Brandenburg 

 
Aufgrund des § 18 Satz 1 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 
10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Zweiten 
Gesetzes zur Stärkung der kommunalen 
Zusammenarbeit vom 19. Juni 2019 
(GVBl. I Nr. 38, S. 1), hat die Ver-
bandsversammlung des Zweckverban-

(Fortsetzung auf Seite 9) 

Öffentliche Bekanntmachung 
Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit zum Bebauungs-
plan „Wohnen Am Stellwerk“  
der Stadt Beelitz, OT Beelitz 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer Sitzung am 21. 
Juli 2020 die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohnen Am Stellwerk“ im 
Ortsteil Beelitz beschlossen. Der Auf-
stellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
wird hiermit bekanntgemacht. 
Das Plangebiet liegt im nordwestlichen 
Teil der Kernstadt Beelitz nördlich des 
Bahnhofs Beelitz, zwischen den Straßen 
Kolonie Zuckerwiesen und Am Stell-
werk. Der räumliche Geltungsbereich 
umfasst die Flurstücke 186/10, 186/11, 
224/1, 224/2, 225 (teilweise) und 942 
(teilweise) der Flur 4 der Gemarkung 
Beelitz sowie das Flurstück 129/5 
(teilweise) der Flur 9 der Gemarkung 
Beelitz. Das Plangebiet besitzt eine Grö-
ße von ca. 3,5 ha. 
Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist 
es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Entwicklung eines 
Wohngebiets für Einfamilien- und Dop-
pelhäuser sowie Geschosswohnungsbau 
oder ggfs. Reihenhäuser zu schaffen. 
Die Planung ermöglicht es, eine seit 
Jahrzehnten brachliegende Flächenre-
serve für die Eigentumsbildung und für 
Mietwohnungen in der Stadt Beelitz zu 
reaktivieren. Die Wiedernutzbarma-
chung der Fläche folgt dem Grundsatz, 
mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umzugehen. Das 
Plangebiet wird gegenwärtig 
gewerblich genutzt bzw. 
ungenutzt und weitgehend 
versiegelt. Die Verträglich-
keit der vorhandenen Boden- 
und Grundwasserverunreini-
gungen mit der beabsichtig-
ten Nutzung ist im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens 
zu klären.  
Im Rahmen des Aufstel-
lungsverfahrens findet eine 
frühzeitige Unterrichtung 
und Erörterung der Öf-
fentlichkeit im Sinne des § 
3 Abs. 1 BauGB in der Zeit  
 

vom 03.02.2021 bis zum 
03.03.2021 einschließlich 

 

statt. Dazu wird der Vorent-
wurf des Bebauungsplans 
„Wohnen Am Stell-
werk“ (Stand Dezember 
2020), bestehend aus der Planzeich-
nung, den beabsichtigten textlichen 
Festsetzungen und der Begründung im 
Rathaus der Stadt Beelitz, Berliner Stra-
ße 202, 14547 Beelitz, Obergeschoss 
gegenüber dem Zimmer 209 (Ort der 
Auslegung) während der Dienststunden 
ausgelegt. 
Es wird über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung sowie die wesentli-
chen Auswirkungen der Planung unter-
richtet und Gelegenheit gegeben, sich zu 
dieser Planung zu äußern. Die Unter-
richtung erfolgt während der öffentli-
chen Sprechzeiten der Stadtverwaltung 

Beelitz, Bauamt, Berliner Straße 202, 
14547 Beelitz (Zimmer 112). Eine tele-
fonische Terminvereinbarung unter der 
Rufnummer (033204) 391-67 ist zweck-
mäßig. Öffentliche Sprechzeiten sind 
Montag, Mittwoch, Donnerstag von 
8:30 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 
Uhr, Dienstag von 8:30 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 18:00 Uhr und Freitag 
von 8:30 bis 14:00 Uhr.  
Die Unterlagen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit werden auch 
online unter www.geoportal-beelitz.de 
veröffentlicht. 
Beelitz, den 06.01.2021 
Bernhard Knuth, Bürgermeister 

 

Lage und Geltungsbereich 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der Bürgermeister der Stadt Beelitz 
macht gemäß Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von Satzun-
gen und sonstigen ortsrechtlichen Vor-
schriften in den Gemeinden, Ämtern 
und Landkreisen 
(Bekanntmachungsverordnung – Be-
kanntmV) vom 01. Dezember 2000, 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 15. Oktober 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 22], S.29 die nachste-
hende Satzung über die Einbeziehung 
einzelner Außenbereichsflächen in die 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
der Stadt Beelitz für den Teilbereich 
„Schlunkendorfer Straße“, Stadt Beelitz, 
OT Beelitz nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
3 BauGB (Ergänzungssatzung), be-
schlossen in öffentlicher Sitzung der 
Beelitzer Stadtverordnetenversammlung 
am 08. Dezember 2020, bekannt. 
Hinweis: Die Planzeichnung der Sat-
zung mit einer ergänzenden Begründung 
wird in der  Stadtverwaltung Beelitz, 
Bauamt, Berliner Straße 202, 14547 
Beelitz während der Dienststunden zur 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Beelitz, 05. Januar 2021 
gez. Bernhard Knuth 
Bürgermeister 
 

Satzung über die Ergänzung 
des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteiles – Ergänzungssat-

zung (§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB) „Schlunkendorfer 

Straße“, Stadt Beelitz,  
OT Beelitz  

 
Die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Beelitz hat in ihrer öffentlichen 
Sitzung am 08. Dezember 2020 die Sat-
zung über die Einbeziehung einzelner 
Außenbereichsflächen in die im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile der Stadt 
Beelitz für den Teilbereich 
„Schlunkendorfer Straße“, Stadt Beelitz, 
OT Beelitz nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB 
(Ergänzungssatzung) 
beschlossen.  
Die Ergänzungssat-
zung bezieht sich 
räumlich auf einen 
Bereich südlich der 
Schlunkendorfer Stra-
ße und östlich der 
Berliner Straße und 
umfasst Grundstücke 
der Gemarkung Bee-
litz, Flur 4, Flurstü-
cke 133/5, 135 (tlw.) 
und 345 (tlw.). Der 
Geltungsbereich der 
Satzung umfasst eine 
Fläche von ca. 1.215 
qm. Die genannten 
Grundstücksflächen 
werden mit der Sat-
zung in den baulichen 
Innenbereich einbe-
zogen, so dass die 

bauliche oder sonstige Nutzung gemäß 
34 BauGB ermöglicht wird. Zur Siche-
rung der städtebaulichen Ziele werden 
u.a. grünordnerische Regelungen festge-
setzt. Die aufgrund des planbedingten 
Eingriffs erforderlichen naturschutz-
rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen wur-
den vertraglich gesichert. 
 
Beelitz, 05. Januar 2021 
gez. Bernhard Knuth 
Bürgermeister  

Geltungsbereich der Ergänzungssatzung  

des Digitale Kommunen Brandenburg in 
ihrer 2. Sitzung am 24. September 2020 
folgende Änderung der Verbandssat-
zung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Änderungen der Verbandssatzung 

Die Verbandssatzung des Zweckverban-
des Digitale Kommunen Brandenburg in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. April 2020 (Amtsblatt für Branden-
burg, 2020, Nummer 14, Seite 290), 
geändert durch die Erste Satzung zur 
Änderung der Verbandssatzung vom 15. 
Juli 2020 (Amtsblatt für Brandenburg, 
2020, Nummer 28, Seite 617), wird wie 
folgt geändert: 
 
Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
Satz 1 wie folgt gefasst: 
„Verbandsmitglieder nach § 2 Satz 1 
sind: 
 
1. Amt Biesenthal-Barnim 

2. Amt Kleine Elster (Niederlausitz) 

3. Amt Lebus 

4. Amt Lindow (Mark) 

5. Amt Neustadt (Dosse) 

6. Amt Neuzelle 

7. Amt Niemegk 

8. Amt Rhinow 

9. Gemeinde Eichwalde 

10. Gemeinde Fehrbellin 

11. Gemeinde Heideblick 

12. Gemeinde Märkische Heide 

13. Gemeinde Michendorf 

14. Gemeinde Nuthetal 

15. Gemeinde Panketal 

16. Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin 

17. Gemeinde Schönwalde-Glien 

18. Gemeinde Schorfheide 

19. Gemeinde Schwielowsee 

20. Gemeinde Wusterhausen/Dosse 

21. Gemeinde Zeuthen 

22. Landeshauptstadt Potsdam 

23. Stadt Altlandsberg 

24. Stadt Angermünde 

25. Stadt Bad Belzig 

26. Stadt Beelitz 

27. Stadt Bernau bei Berlin 

28. Stadt Cottbus/Chóśebuz 

29. Stadt Fürstenberg/Havel 

30. Stadt Hohen Neuendorf 

31. Stadt Kremmen 

32. Stadt Kyritz 

33. Stadt Oranienburg 

34. Stadt Premnitz 

35. Stadt Senftenberg/Zły Komorow 

36. Stadt Wittenberge 

37. Städte- und Gemeindebund Bran-
denburg e.V.“. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im 
„Amtsblatt für Brandenburg“ in Kraft.  
 
Cottbus, 17. November 2020 
gez. Oliver Bölke 
Verbandsleitung 

(Fortsetzung von Seite 8) 
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Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung (LELF) 
– Obere Flurbereinigungsbehörde – 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Bodenordnungsverfahren 
„Bochow“, Az. 1-001-I 

 
Im Bodenordnungsverfahren „Bochow“ 
ist der 3. Nachtrag zum Bodenord-
nungsplan aufge-stellt worden und wird 
gemäß § 59 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) sowie § 3 des 
Bran-denburgischen Landentwick-
lungsgesetzes (BbgLEG) bekanntgege-
ben. Die Bekanntmachung des 3. Nach-
trags zum Bodenordnungsplan findet 
für alle Verfahrensteilnehmer und Ne-
benbeteiligten durch Auslegung seiner 
Bestandteile statt. 
Gemäß § 2 des Planungssicherstel-
lungsgesetzes (PlanSiG) kann die Aus-
legung der Planbestandteile durch eine 
Veröffentlichung im Internet ersetzt 
werden, um dadurch Gesundheitsrisi-
ken auf Grund der COVID-19-
Pandemie zu vermeiden. Davon macht 
das LELF Gebrauch. 
 
Zu folgenden Terminen wird hiermit 
öffentlich geladen: 

 
Bekanntgabe des 3. Nachtrags zum 

Bodenordnungsplan 
(Offenlegungstermin) 

 
Die Bestandteile des 3. Nachtrags zum 
Bodenordnungsplan werden für alle 
Verfahrensteilnehmer und Nebenbetei-
ligten offengelegt gemäß § 59 FlurbG 
in Verbindung mit § 2 PlanSiG durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite 
des LELF unter folgendem Link: 
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/
flurneuordnung/informationenzubov/
bbvw62owk29czed3/ 
Darüber hinaus werden den betroffenen 
Teilnehmern gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG 
ihre Auszüge aus dem Plan zugestellt. 
Für Auskünfte und Rückfragen zu den 
übersandten Nachweisen und Unterla-
gen so-wie zu weiteren Regelungen des 
3. Nachtrags zum Bodenordnungsplan 
stehen Bedienstete der verfahrens-
durchführenden Stelle, dem Vermes-
sungsbüro Derksen – König, unter der 
Telefonnummer 0331 – 704 31 213 
während der Bürozeiten am 15. und 
16.02.2021 zur Verfügung. 
 

Anhörung der Teilnehmer zum be-
kanntgegebenen 3. Nachtrag zum 

Bodenordnungsplan 
(Anhörungstermin) 

 
Der Anhörungstermin zum 3. Nachtrag 
zum Bodenordnungsplan findet statt am 

23. Februar 2021,  
von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

im Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und Flurneuord-
nung (LELF) 
Seeburger Chaussee 2, Haus 4, Zi. 311 
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke 
Zu diesem Termin wird hiermit gela-
den. 
 
Gegen den bekanntgegebenen 3. Nach-
trag zum Bodenordnungsplan kann 
Widerspruch erhoben werden. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Widersprüche zur Vermeidung des 
Ausschlusses während des Anhörungs-
termins oder innerhalb von zwei Wo-
chen nach dem Termin vorgebracht 
werden müssen. Im unter 1. genannten 
Offenlegungstermin oder davor können 
keine Widersprüche erhoben werden. 
Wer keinen Widerspruch einlegen will 
und mit dem 3.Nachtrag zum Boden-
ordnungsplan einverstanden ist, braucht 
den Anhörungstermin nicht wahrzuneh-
men. Es besteht keine Anwesenheits-
pflicht. 
 
Zur Vermeidung gesundheitlicher Risi-
ken auf Grund der herrschenden CO-
VID-19-Pandemie wird empfohlen, 
Widersprüche vorrangig schriftlich 
einzulegen und auf die Wahrnehmung 
des Anhörungstermins vor Ort zu ver-
zichten. 
Widersprüche sind zu richten an das: 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung 
(LELF) 
Seeburger Chaussee 2, Haus 4 
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke. 
 
Die Beteiligten können sich im Termin 
vertreten lassen. Der Vertreter hat eine 
schriftliche und von einer siegelführen-
den Behörde amtlich beglaubigte Voll-
macht bis spätestens drei Wochen nach 
dem Ter-min beizubringen. Vollmacht-
vordrucke sind beim Landesamt für 
Ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung (LELF) 
erhältlich und können auf Wunsch zu-
gesandt werden. 
 
Versäumt ein Beteiligter die fristge-
rechte Einlegung eines Widerspruchs 
oder erklärt er sich nicht bis zum Ab-
lauf der Frist über den Verhandlungsge-
genstand, so wird angenommen, dass er 
mit dem 3. Nachtrag zum Bodenord-
nungsplan oder dem Ergebnis der Ver-
handlung einverstanden ist (§ 134 Abs. 
1 FlurbG). Das Verschulden eines Ver-
treters oder Bevollmächtigten steht dem 
eigenen Verschulden des Vertretenen 
gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 
 
Potsdam, den 07.12.2020 
Im Auftrag 
 
gez. Kasten 
Fachvorstand Bodenordnung 

Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft des Bodenordnungsver fahrens 

„Krahne I" vertreten durch den Vorsit-

zenden Herrn Siegel 

 
Bodenordnungsverfahrensverfahren 
„Krahne I" 
Verfahrens-Nr.: 1/002/F 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Feststellung der Ergebnisse 
der Wertermittlung 

 
In dem Bodenordnungsverfahren 
„Krahne I", werden hiermit die Ergeb-
nisse der Wertermittlung gemäß § 8 des 
Brandenburgischen Landentwicklungs-
gesetzes (BbgLEG) festge-stellt. 
 

Die Versammlung zur Erläuterung der 
Ergebnisse der Wertermittlung fand am 
21.11.2019 in Krahne statt. Die Werter-
mittlungsunterlagen lagen zur Einsicht-
nahme durch die Beteiligten in der Zeit 
vom 22.11.2019 bis zum 06.12.2019 in 
der Gemeinde Kloster Lehnin aus. Be-
gründete Einwendungen sowie weitere 
notwendige Korrekturen, die zur Ände-
rung der Wertermittlungser-gebnisse 
führten, sind in die Wertermittlungsun-
terlagen eingearbeitet worden. 
 

Die Auslegung der Wertermittlungsun-
terlagen in Form des Wertermittlungs-
rahmens und der Wertermittlungskarte 
wird gemäß den Bestimmungen des 
Planungssicherstellungsgesetzes 
(PlanSiG) durch Veröffentlichung im 
Internet unter 
 

https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/
flurneuordnung/informationenzubov/
bov27kr1grbg002f/ 
 

ersetzt.  
 

Die Unterlagen sind für die Beteiligten 
ab dem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung in den Amtsblättern 
der Stadt-, Amts- bzw. Gemeindever-
waltungen bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist gegen die Feststellung 
im Internet einsehbar. 
 

Gegen die Feststellung der Ergebnisse 
der Wertermittlung kann innerhalb ei-
nes Monats Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist gegenüber der 
Teilnehmergemeinschaft des Bodenord-
nungsverfahrens „Krahne I" c/o 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
Groß Glienicke, Seeburger Chaussee 2, 
Haus 4, 14476 Potsdam einzulegen. 

 

Krahne, den 03.12.2020 
Reinhard Siegel 
(Vorstandsvorsitzender) 
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Stadt Beelitz 
 

Stadtverordnetenversammlung 
23.02.21 | 20.04.21 | 01.06.21 
24.08.21 | 02.11.21 | 14.12.21 

Die Sitzungen finden zur Wahrung der 
Abstandsregeln während der Corona-
Pandemie im Tiedemannsaal, Clara-
Zetkin-Str. 16, 14547 Beelitz, statt. Be-
ginn jeweils um 18.30 Uhr. Änderungen 
sind nicht ausgeschlossen und werden in 
den Bekanntmachungskästen veröffent-
licht. 
 
Hauptausschuss 

08.02.21 | 22.03.21 | 17.05.21 
09.08.21 | 20.09.21 | 29.11.21 

 
Ausschuss für Finanzen, Wirt-
schaft und Entwicklungsfragen 

10.03.21 | 05.05.21 | 16.06.21 
08.09.21 | 17.11.21 

 
Ausschuss für Bau- und Raum-
ordnung, Ordnung, Sicherheit 
und Verkehr 

11.03.21 | 06.05.21 | 17.06.21 
09.09.21 | 18.11.21 

 
Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Kultur 

09.03.21 | 04.05.21 | 15.06.21 
07.09.21 | 16.11.21  

 
Ausschuss für Umwelt, Energie 
und Nachhaltigkeit 

11.02.21 | 25.03.21 | 20.05.21 
12.08.21 | 23.09.21 | 02.12.21 

 
Die Ausschusssitzungen finden jeweils 
um 18.30 Uhr im Ratssaal, Berliner 
Straße 202, 14547 Beelitz, statt. Ände-
rungen sind nicht ausgeschlossen und 
werden in den Bekanntmachungskästen 
veröffentlicht. 
 
 

Beelitz 
Ortsbeirat Beelitz 

17.02.21 | 14.04.21 | 26.05.21 
18.08.21 | 27.10.21 | 01.12.21 

 
Die Sitzungen finden jeweils um 18.30 
Uhr, zur Wahrung der Abstandsregeln 
während der Corona-Pandemie im 
Ratssaal, Berliner Straße 202, 14547 
Beelitz, statt. Änderungen sind nicht 
ausgeschlossen und werden in den Be-
kanntmachungskästen veröffentlicht. 
Jacqueline Borrmann 
Ortsvorsteherin 

Buchholz 
Ortsbeirat Buchholz 

05.03.21 
07.05.21 | 09.07.21 

Veranstaltungsort jeweils in der 
„Gaststätte Drei Linden“ Buchholz, 
Chausseestraße 104.  
Veranstaltungsbeginn jeweils 19.00 
Uhr. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen 
und werden bekanntgegeben.  
 
 

Fichtenwalde 
Ortsbeirat Fichtenwalde 

01.03.21 | 12.04.21 | 07.06.21 
Beginn: 18.30 Uhr 
 
Sprechstunde der Ortsvorste-
herin bzw. des Stellvertreters 
08.02.2021 (Herr Wagner) 
01.03.2021 (Frau Rimböck) 
12.04.2021 (Herr Wagner) 
10.05.2021 (Herr Wagner) 
07.06.2021 (Frau Rimböck) 
jeweils von 17.00 bis 18.00 Uhr  
 
Alle Veranstaltungen werden im Hans-
Grade-Haus, Am Markt 1A, Fichtenwal-
de, durchgeführt. Änderungen möglich. 
Bitte beachten Sie die öffentlichen Aus-
hänge. 
Petra Rimböck, Ortsvorsteherin 
Mario Wagner, Stellv. Ortsvorsteher 
 
 

Schlunkendorf 
Ortsbeirat Schlunkendorf 

02.03.21 
15.06.21 | 19.09.21 | 14.12.21 

 
Beginn jeweils um 19.00 Uhr im Dorf-
gemeinschaftshaus Schlunkendorf, 
Schlunkendorfer Dorfstraße 21. 
Änderungen sind nicht ausgeschlossen, 
bitte beachten Sie die öffentlichen Aus-
hänge. 

 
 

 

Zauchwitz/Körzin 
Ortsbeirat Zauchwitz/Körzin 

24.02.2021 
 

Beginn: 19.00 Uhr 
Dorfgemeinschaftshaus Zauchwitz, 
Zauchwitzer Dorfstraße  23 
 
 

Ende des amtlichen Teils 

Sitzungstermine und Sprechzeiten 
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geschlossen. Druckfehler und Irrtümer 
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Sprechstunde 
des Bürgermeisters 

 

12.01.2021 
16.03.2021 
18.05.2021 
20.07.2021 
14.09.2021 
23.11.2021 

von 16.00 - 18.00 Uhr.  
 

Zur besseren Koordinierung 
und Vermeidung von langen 
Wartezeiten setzen Sie sich 
bitte mit dem Sekretariat un-
ter (033204 / 391 31) in Ver-
bindung. Vielen Dank! 
 

Ihr  
Bernhard Knuth 
Bürgermeister 
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Institution/Anschrift Sprechzeit/Ansprechpartner/Telefonnummer 

Beratungszentrum Potsdam-Mittelmark, in Beelitz 
Allg. soz. Beratung u. Wohnraumberatung 
Pflegeberatung - kostenlose Information zu allen Fragen 
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung 
Soz.-Psych. Dienst - Psychosoziale Beratung 
Soz.-Päd. Beratung und Unterstützung f. Eltern, Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene …. 
Sozialberatung des Pflegestützpunktes 
Amb. Beratung für Suchtkranke und Suchtgefährdete 
Beratungsstelle für Überschuldete, Schuldner- u. Insolvenz 
Beratung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
Migrationsberatung 
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle 

Clara-Zetkin-Straße 196 (Telefon Vorwahl: Beelitz (033204) 
Raum 001, Frau Kaminski, Mi 13 - 16.30 Uhr                         (617625) 
Raum 002, Fr. Schwalm/Fr. Litsche, Mi 13 - 16.30 Uhr         (617633) 
Raum 002, Frau Schütze, Do 9.00 - 12.00 Uhr                       (617633) 
Raum 003, Frau Kapelle, Do 9.00 - 12.00 Uhr                       (617638) 
 
Raum 003, Fr. Seidlitz, jeden Die./Monat 13 - 18 Uhr          (617638) 
Raum 003, Fr. Koch, Mi 13 - 16.30 Uhr                                   (617638) 
Raum 001, Fr. Sacharow, Do 8.30-17 Uhr                              (617625) 

Raum 003, Frau Borrmann, Mi 9.00 - 11.00 Uhr           0178-2118340 
Raum 001, Frau Löffler, jed. 1. u. 4. Fr./Monat 9-14 Uhr      (617625) 
Raum 004, Frau Jankowski, Fr. 9 - 13 Uhr od. n. Vereinb.              (617625) 

AWO-Beratungsstelle in Beelitz  
Clara-Zetkin-Str. 196, Beelitz, Raum 001 
- Schuldnerberatung  
 
- Amb. Beratung für Suchtkranke und Suchtgefährdete 
- Migrationsberatungsstelle 

  
jed. 1. u. 3. Die./Monat, 9 - 18 Uhr, Frau Stümer 
nur nach Vereinbarung, 03327-5737280 
Do 8.30-17 Uhr, Frau Sacharow, 033204-617625 
jed. 1. Fr/Monat 9 - 12 Uhr, Frau Löffler, 033204-617625 
jed. 4. Fr/Monat 9 - 14 Uhr, Frau Löffler, 033204-617625 

DIE JOHANNITER, Regionalverband , P-M-Fläming 
Trebbiner Straße 22, 14547 Beelitz 
- ambulanter Pflegedienst 
- Behindertenfahrdienst / Krankenbeförderung 
- Hausnotruf 

Bürozeit 7—16 Uhr, 24 Std. erreichbar, Tel.: 6285-0 
 
- Frau Sommerfeld, Tel. 6285-15 
- Herr Wodarz, Tel. 6285-13 und 14 
- Frau Neubacher, Tel. 6285-11 

Mieterbund e.V., Tel. 03328 / 3367470, Vor-Ort nur nach Anfrage 

Schiedsstelle, Berliner Str. 202, 14547 Beelitz Nur auf schriftlichen Antrag  

Begegnungshaus, Berliner Straße 27 
Beelitzer Tafel, Kleiderkammer (Bekleidung f. Bedürftige) 

Montag, Mittwoch, Freitag ab 14.00 Uhr 
Montag-Freitag 10 - 15 Uhr, Tel. 61719 

„Feeling“ Häusliche Kranken- und Seniorenpflege Frau Wladasch, täglich von 8 bis 18 Uhr, Tel. 033204-42177 

Häusliche Kranken- und Seniorenpflege  
Pflegeteam Harmony, Berliner Str. 189 

Bürozeit Mo-Fr. 7.00 - 16.00 Uhr, Tag u. Nacht: 033204/61012 

Seniorenzentrum „ Negendanks Land“ Nürnbergstr. 38a   033204-320116, Pflegedienstltg. 033204-320117,  
Tagespflege 033204-320159 

Caritas Schwangerschaftsberatung 
 
Caritas Erziehungs– und Familienberatung 
Michendorf, Langerwischer Str. 27 A 

Vorübergehend: 0177/2737189 
Schwangerschaft.michendorf@caritas-brandenburg.de 
Informationen unter 0331/710298 zu folgenden Zeiten: 
Mo 11-16 Uhr, Di-Do 9-14 Uhr 

MEGmbH Teltow, Schwangerschafts– und Schwanger-
schaftskonfliktberatung Ärztehaus, Trebbiner Str. 22 

Fr. G. Klotzek, 1. und 3. Donnerstag, 13.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 033204/50100 oder 03328/427258, Terminvereinbarung 

Koordinatorin f. Freiwilligenarbeit & Bürgerengagement in 
Potsdam-Mittelmark (AAfV PM e.V.)  
Beratungszentrum im Fläming-Bahnhof 
Am Bahnhof 11, 14806 Belzig 

Steffi Wiesner, Tel. 033841/4495-17, FAX: 033841/4495-18,  
e-mail: freiwillig-pm@aafv.de,  
Internet: www.freiwilligenarbeit-pm.de 
Termine in Beelitz nach Vereinbarung 

Seniorenbeirat Frau Ranneberg, Tel. 033204/33627, täglich 

Friedhofsverwaltung der Ev. Kirchengemeinde  
St. Marien - St. Nikolai 
Friedhof: Trebbiner Straße, Beelitz 

Friedhofs- und Gemeindebüro, Kirchplatz 1, Tel. 033204-42352 
Bürozeiten: 
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 10.00 - 17.00 Uhr 

Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs - Gruppe Beelitz 
Offene Gruppe auch für Männer  
 

Treffen jeden 1. Montag im Monat um 14.00 Uhr,  
im Seniorenzentrum, Nürnbergstraße (Caféteria);  
Info unter der Rufnummer 033204-33054 oder 033204-33789  

Selbsthilfegruppe Parkinson Beelitz-Heilstätten 
 

Jeden 4. Montag, 15.00 Uhr im Unterrichtsräume der Akademie f. 
Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH im Fachkrankenhaus für 
Bewegungsstörungen/Parkinson, Beelitz-Heilstätten, Str. n. Fich-
tenwalde 16 

Selbsthilfegruppe Schlaganfall Beelitz-Heilstätten Jeden 4. Dienstag, 17.00 Uhr im Konferenzraum (Raum 348)  der 
Neurologischen Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten, Paracel-
susring 6a 

Selbsthilfegruppen zum erfragen bei AWO KIS 
Reha-Klinik Beelitz-Heilstätten Paracelsusweg 6a 

Frau Schenk 03328-3539154,  
Beratung jeden 4. dienstags 17:00 - 18.30 Uhr 

 


